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Satzung des Diirkheimer Hockey-Club e.V. 1921
Giiltig ab 7.4.2000

Name, Sitz und Zweck

Der am 1.April 1921 gegriindete Verein fithrt den Namen ,,Diirkheimer Hockey-Club e.V. 1921,
abgekiirzt ,,Diirkheimer HC®. Er ist Mitglied des Sportbundes Pfalz und der zustindigen Fachverbinde.
Der Verein hat seinen Sitz in Bad Diirkheim. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht
Ludwigshafen unter der Nummer VR 115 eingetragen.

Der Verein verfolgt ausschlie8lich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke im Sinne des Abschnitts
»steuerbegiinstigte Zwecke™ der Abgabenordnung. Der Zweck des Vereins ist die Forderung des
Sportes und der sportlichen Jugendarbeit, insbesondere des Hockey- und Fechtsportes. Dazu gehoren
auch der Bau und Unterhaltung von Sportanlagen. Der Verein ist selbstlos tétig; er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins diirfen nur fiir satzungsgeméife Zwecke
verwendet werden.

Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natiirliche Person werden. Auch auBlerordentliche Mitglieder, wie z.B.
gemeinniitzige Organisationen oder Firmen, konnen die Mitgliedschaft des Vereins erwerben.

Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an das Présidium einen schriftlichen Aufnahmeantrag zu
richten. Bei Minderjdhrigen ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Das Préasidium

teilt seine Entscheidung dem Antragsteller mit.

Die Mitglieder erkennen als fiir sich verbindlich die Satzungen, Ordnungen und
Wettkampfbestimmungen des Vereins und der Verbidnde an, denen der Verein angehort.

Uber die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft entscheidet das geschiftsfiihrende Prisidium.
Ehrenmitglieder haben alle Mitgliederrechte.

Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschlufl oder durch Aufldsung des Vereins.

Die Austrittserklarung ist schriftlich an das Prasidium zu richten. Der Austritt ist zum Schluf3 eines
Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zuldssig.

Beitrige

Der Mitgliedsbeitrag, sowie Sonderbeitrige, Aufnahmegebiihren und Umlagen werden von der
Mitgliederversammlung festgelegt. Die Mitgliedsbeitrage werden durch Bankeinzugsverfahren

abgebucht.

Das geschiftsfithrende Prasidium kann in begriindeten Féllen Beitrdge, Aufnahmegebiihren und
Umlagen ganz oder teilweise erlassen oder stunden.

Ehrenmitglieder haben keine Beitragsverpflichtung.

Ordnungsmafinahmen

Ein Mitglied kann, nachdem ihm Gelegenheit zur AuBerung gegeben worden ist, aus wichtigem Grund vom
Prisidium aus dem Verein ausgeschlossen werden, insbesondere wegen
a) vereinsschadigenden Verhaltens
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b) grober oder wiederholter Verstoe gegen die Satzung
¢) Nichtzahlen von Beitrdgen trotz zweimaliger Mahnung

Rechtsmittel

Gegen die Ablehnung der Aufnahme (§ 2) und gegen alle OrdnungsmafBinahmen (§ 5) ist Einspruch
zulédssig. Dieser ist innerhalb von einem Monat nach Zugang der Entscheidung beim Présidium einzulegen.
Uber den Einspruch entscheidet der Ehrenrat. Bis zur endgiiltigen Entscheidung des Ehrenrates ruhen die
Mitgliedschaftsrechte des betroffenen Mitgliedes, soweit sie von der Entscheidung des Préasidiums beriihrt
sind.

Vereinsorgane
Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) das geschiftsfiihrende Prasidium
c) das Gesamtprasidium
d) der Ehrenrat

Mitgliederversammlung

Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet spétestens am 30.4. eines Jahres statt.
3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnung durch das

Prasidium mit Schreiben an alle Mitglieder oder durch Verdffentlichung im Amtsblatt der Stadt Bad
Diirkheim. Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muf eine Frist von
mindestens drei Wochen liegen.

4. FEine auBerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen mit

entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es
a) das Prisidium beschlief3t
b) ein Fiinftel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Présidenten beantragt.

5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Riicksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschluBfahig. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Als
Prasidiumsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18. Lebensjahr an wihlbar.

6. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
giiltigen Stimmen der Mitglieder beschlossen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Satzungsdnderungen kdnnen nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen giiltigen
Stimmen der Mitglieder beschlossen werden. Stimmenthaltungen bleiben fiir die Entscheidung
unberiicksichtigt. Entscheidungen der Mitgliederversammlung sind vom Gesamtprésidium
umzusetzen.

7. Uber Antriige, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der Mitgliederversammlung nur
abgestimmt werden, wenn diese Antrdge mindestens 2 Wochen vor der Versammlung schriftlich beim
Présidenten des Vereins eingegangen sind. Dringlichkeitsantrage diirfen nur behandelt werden, wenn
die anwesenden Mitglieder mit einer zwei Drittel Mehrheit beschlieBen, daB sie als
Tagesordnungspunkte aufgenommen werden. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsénderung ist
unzuldssig.

8. Die Tagesordnung fiir die Mitgliederversammlung soll insbesondere nachfolgende Punkte umfassen:

Jahresbericht des Présidenten

Jahresbericht der Fechtabteilung

Bericht des Jugendwartes

Kassenbericht

Bericht der Kassenpriifer

Entlastung des Prasidiums

Wahl des Gesamtprasidiums

Wahl der Kassenpriifer

Ehrungen

9. Der Jahresbericht des Prasidenten und des Jugendwartes umfaf3t den Zeitraum 1.4. des vergangenen
Jahres bis zum 31.3. des laufenden Jahres.
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10. Der Kassenbericht erstreckt sich vom 1.1. — 31.12. des vergangenen Jahres.

Prisidium

Das geschiftsfithrende Prasidium besteht aus

a) dem Préasidenten

b) dem Vizeprésidenten

¢) dem Schatzmeister

Das Gesamtprisidium besteht aus

a) dem geschiftsfiilhrenden Prasidium

b) dem Abteilungsleiter Fechten

¢) dem Sportwart

d) dem Spielleiter

e) dem Jugendwart

f) dem Madchenwart

g) dem Referent fiir Marketing und Sponsoring

h) dem Schriftfithrer

i) dem Pressewart

j)  dem Schiedsrichterobmann

k) dem Gerdtewart

1) dem Vergniigungswart

m) der Aktivensprecherin

n) dem Aktivensprecher

0) dem Jugendsprecher

Die Mitglieder des Gesamtprasidiums (a — 1) werden durch die Mitgliederversammlung auf 2 Jahre
gewidhlt. Die Aktivensprecherin, der Aktivensprecher und der Jugendsprecher werden durch die
Mannschaften gewiahlt. Wahlen sind geheim durchzufiihren, wenn ein Mitglied den Antrag stellt. Die
Mitglieder des Gesamtprasidiums bleiben bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt. Bei Ausscheiden
eines Gesamtprasidiumsmitgliedes ist der Prasident berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis
zur nidchsten Wahl zu berufen. Tritt der Prasident zuriick oder scheidet aus, iibernimmt der
Vizeprisident dessen Aufgaben bis zur néchsten Wahl.

Der Prisident beruft und leitet die Sitzungen des geschiftsfiilhrenden Prasidiums oder des
Gesamtprasidiums. Er ist verpflichtet, das Gesamtprésidium einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse
erfordert oder dies von mindestens 5 der Gesamtprasidiumsmitglieder verlangt wird.

Das Geamtprésidium ist beschluf3fahig, wenn mindestens die Hélfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei
BeschluBfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Présidenten.

Gesetzliche Vertretung

Vorstand im Sinne des § 26 BB sind der Prisident, der Vizeprasident und der Schatzmeister. Sie vertreten
den Verein gerichtlich und auBergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt.

Im Innenverhéltnis zum Verein wird der Vizeprisident oder der Schatzmeister jedoch nur bei Verhinderung
des Présidenten titig.

Ehrenrat

Der Ehrenrat besteht aus drei Mitgliedern, die nicht dem Gesamtprasidium angehoren. Sie werden alle 2
Jahre von der Mitgliederversammlung gewéhlt.

—_—

Ausschiisse

Das Gesamtprasidium kann fiir bestimmte Vereinsaufgaben Ausschiisse bilden.
Die Mitglieder des Ausschusses wihlen einen Vorsitzenden. Der Ausschuf3vorsitzende unterrichtet dem
Prasidium iiber die Arbeit und die Vorschldge des Ausschusses.



§13 Protokollierung der Beschliisse

Die Beschliisse der Mitgliederversammlung und des Gesamtpréisidiums sowie der
Abteilungsversammlungen und der Ausschiisse sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom
Versammlungsleiter und vom Protokollfiihrer zu unterzeichnen.

§14 Kassenpriifung

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung des Vereins auf zwei
Jahre gewihlten Kassenpriifer gepriift. Die Kassenpriifer erstatten der Mitgliederversammlung einen
Priifungsbericht und beantragen bei ordnungsgemafer Kassenpriifung die Entlastung. Die Entlastung soll
von einem Versammlungsteilnehmer vorgenommen werden.

§15 Auflésung des Vereins

1. Die Auflosung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung
beschlossen werden.

2. Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es
a) das Gesamtprisidium mit einer Mehrheit von drei Viertel seiner Mitglieder beschlossen hat, oder
b) von einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde.

3. Die Versammlung ist beschluflfahig, wenn mindestens die Hélfte der stimmberechtigten Mitglieder
anwesend ist. Die Auflosung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.

Sollte bei der ersten Versammlung weniger als die Hailfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend
sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die dann mit der Mehrheit von drei Vierteln der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschluBfahig ist.

4. Bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fillt sein Vermogen an die
Stadt Bad Diirkheim, mit der Zweckbestimmung, da3 dieses Vermdgen unmittelbar und ausschlieBlich
zur Forderung des Sports verwendet werden darf.

Diese Neufassung der Satzung des Diirkheimer HC e.V. 1921 tritt auf Beschlufl der Mitgliederversammlung am 7.4.2000 in Kraft.



	Gültig ab 7.4.2000

